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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1993

Norm

ABGB §1330 Abs2 BII

Rechtssatz

Der Begri  der Unwahrheit nach § 7 UWG und § 1330 Abs 2 ABGB deckt sich daher im wesentlichen mit den der zur

Irreführung geeigneter angaben nach § 2 UWG. Von der Rechtsprechung wird daher der im Wettbewerbsrecht

entwickelte Grundsatz, daß Zweifel über die Bedeutung einer Werbebehauptung zu Lasten des Erklärenden gehen,

auch für die nicht dem Wettbewerbsrecht unterliegenden Rufschädigungen angewandt.
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